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Text 

Unternehmensgruppen 

§ 9. (1) Abweichend von § 7 können finanziell verbundene Körperschaften (Abs. 2 bis 5) nach 
Maßgabe des Abs. 8 eine Unternehmensgruppe bilden. Dabei wird das steuerlich maßgebende Ergebnis 
des jeweiligen Gruppenmitglieds (Abs. 6 und Abs. 7) dem steuerlich maßgebenden Ergebnis des 
beteiligten Gruppenmitglieds bzw. Gruppenträgers jenes Wirtschaftsjahres zugerechnet, in das der 
Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres des Gruppenmitgliedes fällt. 

(2) Gruppenmitglieder (als Beteiligungskörperschaften oder als beteiligte inländische 
Körperschaften) können sein: 

 – unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften und Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, die unter § 7 Abs. 3 fallen, 

 – vergleichbare nicht unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften, die 

 – in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat, mit dem eine umfassende 
Amtshilfe besteht, ansässig sind und 

 – ausschließlich mit unbeschränkt steuerpflichtigen Gruppenmitgliedern oder dem 
Gruppenträger finanziell verbunden sind (Abs. 4). 

Gruppenmitglieder können nicht Mitbeteiligte einer Beteiligungsgemeinschaft sein. 

(3) Gruppenträger können sein 

 – (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2014) 
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 – unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften und Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, die unter § 7 Abs. 3 fallen, 

 – unbeschränkt steuerpflichtige Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit im Sinne des 
VAG 2016, 

 – unbeschränkt steuerpflichtige Kreditinstitute im Sinne des Bankwesengesetzes, 

 – beschränkt steuerpflichtige 

 – in der Anlage 2 zum Einkommensteuergesetz 1988 in der jeweils geltenden Fassung 
genannten, den von den Teilstrichen 1 bis 4 umfassten inländischen Rechtsformen 
vergleichbaren Gesellschaften und 

 – den Kapitalgesellschaften vergleichbare Gesellschaften, die den Ort der Geschäftsleitung und 
den Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes haben, 

wenn sie mit einer Zweigniederlassung im Firmenbuch eingetragen sind und die Beteiligung an 
den Gruppenmitgliedern (Abs. 2) der Zweigniederlassung zuzurechnen ist, und 

 – Beteiligungsgemeinschaften (als Personengesellschaft, Beteiligungssyndikat oder im Wege 
gemeinsamer Kontrolle), wenn sie ausschließlich aus den in den Vorpunkten genannten 
Steuerpflichtigen gebildet werden, nach Maßgabe des Abs. 4. Als Beteiligungsgemeinschaft 
gelten jedenfalls Personen, die die Beteiligungskörperschaft gemeinsam im Sinne des Art. 3 der 
Fusionskontrollverordnung, (EWG) Nr. 139/2004 in der jeweils geltenden Fassung, kontrollieren 
oder an der gemeinsamen Kontrolle mitwirken. Ein Mitbeteiligter einer 
Beteiligungsgemeinschaft kann nicht gleichzeitig Gruppenmitglied einer anderen 
Unternehmensgruppe sein. 

Ist eine Körperschaft in mehreren Staaten unbeschränkt steuerpflichtig, kann sie nur dann Gruppenträger 
sein, wenn sie im Inland mit einer Zweigniederlassung im Firmenbuch eingetragen ist und die Beteiligung 
an Gruppenmitgliedern der Zweigniederlassung zuzurechnen ist. 

(4) Als finanziell verbundene Körperschaften gelten solche, bei denen 

 – die beteiligte Körperschaft unmittelbar mehr als 50% des Grund-, Stamm- oder 
Genossenschaftskapitals und der Stimmrechte der Beteiligungskörperschaft besitzt, 

 – die beteiligte Körperschaft mittelbar über eine Personengesellschaft oder zusammen mit einer 
unmittelbar gehaltenen Beteiligung in einem Ausmaß beteiligt ist, dass sie unter 
Berücksichtigung der an der Personengesellschaft bestehenden Beteiligungsquote mehr als 50% 
des Grund-, Stamm- oder Genossenschaftskapitals und der Stimmrechte der 
Beteiligungskörperschaft besitzt, 

 – die beteiligte Körperschaft mittelbar über eine oder mehrere unmittelbar gehaltene 
Beteiligung(en) an Gruppenmitgliedern, die für sich nicht im Sinne des ersten Teilstriches an der 
Beteiligungskörperschaft beteiligt sind, allein oder zusammen mit einer unmittelbar gehaltenen 
Beteiligung insgesamt eine Beteiligung von mehr als 50% des Grund-, Stamm- oder 
Genossenschaftskapitals und der Stimmrechte der Beteiligungskörperschaft besitzt, 

 – die Beteiligungsgemeinschaft insgesamt unmittelbar oder mittelbar über eine 
Personengesellschaft mehr als 50% des Grund-, Stamm- oder Genossenschaftskapitals und der 
Stimmrechte an einer Beteiligungskörperschaft besitzt und zumindest ein Mitbeteiligter der 
Gemeinschaft eine Beteiligung am Grund-, Stamm- oder Genossenschaftskapital und an den 
Stimmrechten von mindestens 40% der Beteiligungskörperschaft und jeder weitere Mitbeteiligte 
eine solche von mindestens 15% besitzt. 

(5) Die finanzielle Verbindung im Sinne des Abs. 4 muss während des gesamten Wirtschaftsjahres 
des jeweiligen Gruppenmitgliedes vorliegen. Erfüllen im Falle einer Beteiligungsgemeinschaft die 
Mitbeteiligten die Voraussetzungen des Abs. 4 zu Beginn des Wirtschaftsjahres des jeweiligen 
Gruppenmitglieds, kann die Beteiligungsgemeinschaft bis zum Gruppenantrag gebildet werden. 
Steuerlich wirksame rückwirkende Anteilserwerbe und Anteilsübertragungen im Sinne der 
Abgabenvorschriften sind auch für die Frage der finanziellen Verbindung maßgebend. 

Vermögensübertragungen innerhalb der Unternehmensgruppe gelten nicht als Änderung der 
Voraussetzungen für Gruppenverhältnisse, sofern die Unternehmensgruppe weiterhin finanziell 
verbunden bleibt. 

(6) Bei Ermittlung des zuzurechnenden steuerlich maßgebenden Ergebnisses ist Folgendes zu 
beachten: 

 1. Als Ergebnis eines unbeschränkt steuerpflichtigen Gruppenmitglieds gilt das Einkommen unter 
Berücksichtigung der Z 4. 
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 2. Das Einkommen im Sinne der Z 1 ist dem am Gruppenmitglied nach Abs. 4 entsprechend 
unmittelbar oder mittelbar beteiligten Gruppenmitglied bzw. Gruppenträger zuzurechnen. Als 
Ergebnis des Gruppenträgers gilt das Einkommen mit der Maßgabe, dass Sonderausgaben vom 
zusammengefassten Ergebnis abzuziehen sind. 

 3. Bei Beteiligungsgemeinschaften ist das Einkommen des Gruppenmitglieds im Sinne der Z 1 und 
2, an dem die Beteiligung besteht, den Mitbeteiligten im Ausmaß ihrer Beteiligung an der 
Beteiligungsgemeinschaft zuzurechnen. 

 4. Vortragsfähige Verluste (§ 8 Abs. 4 Z 2) des unbeschränkt steuerpflichtigen Gruppenmitglieds 
aus Zeiträumen vor dem Wirksamwerden der Unternehmensgruppe (Vorgruppenverluste) oder 
aus einer umgründungsbedingten Übernahme durch ein Gruppenmitglied 
(Außergruppenverluste) können bis zur Höhe des eigenen Gewinnes des jeweiligen 
Gruppenmitglieds verrechnet werden. Außergruppenverluste liegen nicht vor, wenn 
vortragsfähige Verluste innerhalb der Gruppe entstanden sind und umgründungsbedingt auf ein 
anderes Gruppenmitglied übergehen. 

 5. Steuerumlagen zum Zwecke des Ausgleichs der steuerlichen Wirkungen, die sich aus der 
Zurechnung der Einkommen der Gruppenmitglieder zum Gruppenträger ergeben, sind 
steuerneutral. 

 6. Bei nicht unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen Gruppenmitgliedern sind nur die nach § 5 
Abs. 1 und den übrigen Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 1988 und dieses 
Bundesgesetzes ermittelten Verluste aus Einkunftsquellen des jeweiligen Wirtschaftsjahres, 
höchstens jedoch die nach ausländischem Steuerrecht ermittelten Verluste des betreffenden 
Wirtschaftsjahres dem unmittelbar beteiligten Gruppenmitglied bzw. Gruppenträger im Ausmaß 
der Beteiligungen aller beteiligter Gruppenmitglieder einschließlich eines beteiligten 
Gruppenträgers zuzurechnen. Zuzurechnende Verluste können nur im Ausmaß von 75% der 
Summe der eigenen Einkommen sämtlicher unbeschränkt steuerpflichtiger Gruppenmitglieder 
sowie des Gruppenträgers berücksichtigt werden. Insoweit dabei die Verluste im laufenden Jahr 
nicht berücksichtigt werden können, sind sie in folgenden Jahren als vortragsfähige Verluste des 
Gruppenträgers abzuziehen. 

 7. In Jahren, in denen ein gemäß Z 6 zugerechneter ausländischer Verlust mit einem ausländischen 
Gewinn verrechnet wird oder verrechnet werden könnte, ist ein Betrag in diesem Ausmaß beim 
beteiligten inländischen Gruppenmitglied bzw. Gruppenträger, dem der Verlust zugerechnet 
wurde, als Gewinn zuzurechnen. Scheidet das nicht unbeschränkt steuerpflichtige ausländische 
Gruppenmitglied aus der Unternehmensgruppe aus, ist im Jahr des Ausscheidens ein Betrag im 
Ausmaß aller zugerechneten im Ausland nicht verrechneten Verluste beim Gruppenmitglied bzw. 
beim Gruppenträger als Gewinn zuzurechnen. Dem Ausscheiden ist ein Verlust der 
Vergleichbarkeit im Sinne § 4 Z 1 lit. c des Umgründungssteuergesetzes gleichzuhalten. Im Falle 
des Untergangs (Liquidation oder Insolvenz) des ausländischen Gruppenmitglieds ist bei 
tatsächlichem und endgültigem Vermögensverlust der zuzurechnende Betrag um die während der 
Gruppenzugehörigkeit nicht steuerwirksamen Teilwertabschreibungen zu kürzen. 

(7) Bei der Gewinnermittlung sind Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (§ 6 Z 2 lit. a des 
Einkommensteuergesetzes 1988) und Veräußerungsverluste hinsichtlich von Beteiligungen an 
Gruppenmitgliedern nicht abzugsfähig. Im Falle der Anschaffung einer Beteiligung (Abs. 4) vor dem 
1. März 2014 durch ein Gruppenmitglied bzw. den Gruppenträger oder eine für eine Gruppenbildung 
geeignete Körperschaft an einer betriebsführenden unbeschränkt steuerpflichtigen 
Beteiligungskörperschaft (Abs. 2), ausgenommen unmittelbar oder mittelbar von einem 
konzernzugehörigen Unternehmen bzw. unmittelbar oder mittelbar von einem einen beherrschenden 
Einfluss ausübenden Gesellschafter, ist ab Zugehörigkeit dieser Körperschaft zur Unternehmensgruppe 
beim unmittelbar beteiligten Gruppenmitglied bzw. Gruppenträger eine Firmenwertabschreibung in 
folgender Weise vorzunehmen: 

 – Als Firmenwert gilt der dem Beteiligungsausmaß entsprechende Unterschiedsbetrag zwischen 
dem handelsrechtlichen Eigenkapital der Beteiligungskörperschaft zuzüglich stiller Reserven im 
nicht abnutzbaren Anlagevermögen und den steuerlich maßgebenden Anschaffungskosten, 
höchstens aber 50% dieser Anschaffungskosten. Der abzugsfähige Firmenwert ist gleichmäßig 
auf 15 Jahre verteilt abzusetzen. 

 – Insoweit von den Anschaffungskosten einer Beteiligung steuerwirksame Abschreibungen auf den 
niedrigeren Teilwert (§ 6 Z 2 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988) vorgenommen worden 
sind, ist der Firmenwert im ersten Jahr der Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe um den 
vollen Betrag der Teilwertabschreibung, saldiert mit erfolgten Zuschreibungen, zu kürzen. 
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Offene Teilbeträge der Teilwertabschreibung sind unabhängig davon gem. § 12 Abs. 3 Z 2 weiter 
zu berücksichtigen. 

 – Findet die Gruppenbildung erst nach dem Anschaffungsjahr statt, können jene Fünfzehntel 
abgesetzt werden, die ab dem Jahr des Wirksamwerdens der Unternehmensgruppe offen sind. 
Die Firmenwertabschreibung ist auf die Dauer der Zugehörigkeit der beteiligten Körperschaft 
und der Zugehörigkeit des Betriebes oder der Teilbetriebe der Beteiligungskörperschaft zur 
Unternehmensgruppe beschränkt. 

 – Ergibt sich auf Grund der Anschaffung der Beteiligung ein negativer Firmenwert, ist dieser im 
Sinne der vorstehenden Sätze gewinnerhöhend anzusetzen. 

 – Die steuerlich berücksichtigten Fünfzehntelbeträge vermindern oder erhöhen den steuerlich 
maßgeblichen Buchwert. 

 – Gehen Beteiligungen, auf die eine Firmenwertabschreibung vorgenommen wurde, 
umgründungsbedingt unter oder werden sie zur Abfindung der Anteilsinhaber der übertragenden 
Körperschaft verwendet, sind abgesetzte Fünfzehntelbeträge zum Umgründungsstichtag 
steuerwirksam nachzuerfassen, soweit der Nacherfassungsbetrag im Unterschiedsbetrag 
zwischen Buchwert und Verkehrswert der abgeschriebenen Beteiligung Deckung findet. Tritt an 
die Stelle der firmenwertabgeschriebenen Beteiligung umgründungsbedingt die Beteiligung an 
einer übernehmenden Körperschaft, hat die Nacherfassung erst dann zu erfolgen, wenn die 
Beteiligung an der übernehmenden Körperschaft umgründungsbedingt untergeht. 

(8) Die Gruppenbesteuerung erstreckt sich auf den Gruppenträger und die Gruppenmitglieder, die in 
einem schriftlichen Gruppenantrag genannt sind. Dabei gilt Folgendes: 

 – Der Gruppenantrag ist von den gesetzlichen Vertretern des Gruppenträgers und aller 
einzubeziehenden inländischen Körperschaften zu unterfertigen. 

 – Der Gruppenantrag muss nachweislich vor dem Ablauf jenes Wirtschaftsjahres jeder 
einzubeziehenden inländischen Körperschaft unterfertigt werden, für das die Zurechnung des 
steuerlich maßgebenden Ergebnisses erstmalig wirksam sein soll. 

 – Im Gruppenantrag ist zu erklären, dass zwischen den finanziell verbundenen inländischen 
Körperschaften jeweils eine Regelung über den Steuerausgleich vereinbart worden ist. 

 – Im Gruppenantrag sind Beteiligungs- und Stimmrechtsverhältnisse sowie die Wirtschaftsjahre 
aller einzubeziehenden Körperschaften anzugeben. 

 – Der Gruppenantrag ist vom Gruppenträger, bei Vorliegen einer Beteiligungsgemeinschaft vom 
Hauptbeteiligten oder im Zweifel von einem von der Beteiligungsgemeinschaft bestimmten 
Mitbeteiligten bei dem für den Antragsteller für die Erhebung der Körperschaftsteuer zuständigen 
Finanzamt, unter Verwendung des amtlichen Vordruckes, innerhalb eines Kalendermonats nach 
der Unterfertigung des letzten gesetzlichen Vertreters zu stellen. Alle übrigen einzubeziehenden 
inländischen Körperschaften haben dem jeweils für jede Körperschaft zuständigen Finanzamt die 
Tatsache einer Antragstellung anzuzeigen. 

 – Das für die Erhebung der Körperschaftsteuer des Antragstellers zuständige Finanzamt hat das 
Vorliegen der Voraussetzungen für das Bestehen der Unternehmensgruppe gegenüber allen den 
Antrag unterfertigten Körperschaften bescheidmäßig festzustellen. 

(9) Für Änderungen einer bestehenden Unternehmensgruppe gilt Folgendes: 

 – Jede Änderung ist vom betroffenen Gruppenmitglied bzw. vom betroffenen Gruppenträger dem 
für die Erhebung der Körperschaftsteuer des Antragstellers zuständigen Finanzamt (Abs. 8) 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. 

 – Jedes Gruppenmitglied kann dem für den Antragsteller zuständigen Finanzamt (Abs. 8) 
gegenüber sein Ausscheiden aus der Unternehmensgruppe erklären. Erklärt der Gruppenträger 
sein Ausscheiden aus der Unternehmensgruppe, ist die Unternehmensgruppe beendet. 

 – Im Falle des nachträglichen Eintritts einer Körperschaft (Abs. 2) gilt Abs. 8 für den 
Gruppenträger und die eintretende Körperschaft sinngemäß. 

 – Der Feststellungsbescheid (Abs. 8) ist in allen Fällen der Änderung gegenüber dem 
Gruppenträger und und dem betroffenen Gruppenmitglied abzuändern. 

(10) Die Unternehmensgruppe muss für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren bestehen. Dabei 
gilt Folgendes: 

 – Die Mindestdauer ist nur erfüllt, wenn das steuerlich maßgebende Ergebnis von drei jeweils 
zwölf Monate umfassenden Wirtschaftsjahren in Sinne des Abs. 6 zugerechnet wird. 

 – Die Regelung über die Mindestdauer gilt im Falle des nachträglichen Eintritts einer weiteren 
Körperschaft (Abs. 2) in eine bestehende Unternehmensgruppe für die eintretende Körperschaft. 
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 – Scheidet eine Körperschaft innerhalb von drei Jahren nach dem Eintritt aus der 
Unternehmensgruppe aus, gilt dieses Ausscheiden als rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a 
der Bundesabgabenordnung. Im Wege der Veranlagung und der Anpassung der abgeleiteten 
Bescheide gemäß § 295 der Bundesabgabenordnung sind jene steuerlich maßgebenden 
Verhältnisse herzustellen, die sich ohne Gruppenzugehörigkeit ergeben hätten. 
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